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Feststellungen

Die Könperschaft ist nach 5 5 Absatz 1 Nn. 9 KSIG von der
ausschl ießl ich und unmittelbar steuerbegünstigten mi ldtät
den 55 5l ff" A0 dient.

Fre istellungsbescheid

für 2O1O

zur Körperschaf t steuer

Körperschaftsteuen befnei t, wei l sie
igen und gemeinnützigen Zwecken im Sinne
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Dje Rechtsbehel fsbelehrung bezieht sjch nun auf die vonstehende(n) Feststel I ung(en).

Hinweis zur Ausstel lung von Zuwendungsbestätigungen

Die Könpenschaft föndent mi ldtät ige Zwecke.

Sje fördent außendem folgende gemeinnützige Zwecke:
- För'derung von Wissenschaft und Fonschung
- Fönderung den JugendhiIfe
- Föndenung den Altenhilfe
- Föndenung der Volks- und Benufsbildung sowie den Studentenhilfe
- Förderung des Umt.leltschutzes
- Föndenung intennationalen Gesinnung, den Tolenanz auf allen Geb'ieten den Kultur und des

Vö l kerven st änd i gungsgedankens

Die Satzungszwecke entspnechen 5 52 Abs. 2 Satz 1 Nt'. 01, 04, 07, OB und 13 A0.

Behandlung der Spenden

Die Könpenschaft ist berechtigt, für'Spenden, die ihn zun Venwendung für^ diese Zwecke zugewendet
r.ienden, Zuwendungsbestätigungen nach amtlich vongeschniebenem Vondnuck ( 5 50 Abs. 1 ESTDV )
auszustel Ien.
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Hi nwe i se:
Wer vorsätzlich oden gnob fahnlässig eine unrichtige Zuwenclungsbestätigung ausstellt oden wen
veranlasst, dass Zuwendungen nicht zu den in den Zuwendungsbestätigung angegebenen steuen-
begünstigten Zwecken venwendet wenden, haftet für die Steuen, die dem Fiskus durch einen etwaigen
Abzug den Zuwendung beim Zuwendenden entgeht. Dabei wind die entgangene Einkommensteuen oder
Kör'perschaftsteuer mit 30%, die entgangene Gewenbesteuen pauschal mit 15% den Spende angesetzt
(S 1Ob Abs. 4 ESIG, S 9 Abs. 3 KSIG, 5 9 t,tr'. 5 GewStG).

In der Zuwendungsbestätigung ist auch das Datum des letzten Könperschaftsteuefbescheids oden
Fneistel lungsbescheids anzugeben. Das Finanzamt des Zuwendenden geht von der Unlicht igkeit
den Zuwendungsbestätigung aus, wenn das angegebene Datum des Bescheids 1änger als 5 Jahre
seit dem Tag den Ausstellung den Zuwendungsbestätigung zurück1 iegt.

Hinweis zum Kapitalertragsteuerabzug
Bei Kapitalenträgen, dje bjs zum 31.12.2015 zufIießen, reicht fün die Abstandnahme vom..Kapital-
entnagsteuenabzug nach S 44 a Abs. 4 und 7 ESIG die Vonlage dieses Bescheids oden die Uberlassung
einen amtlich beglaubigten Kopie dieses Bescheids aus. Für'die Erstattung von Kapitalertnagsteuen
aufgrund von Sammelantnägen durch das Bundeszentnalamt für Steuenn ist eine Nv-Bescheinigung
erforderl ich.

Anmerkungen
Mit den vorstehenden Hinweisen zun Ausstellung von Zuwendungsbestätigungen und gegebenenfalls zur
Behandlung der Mitgl iedsbeiträge wind einer Entscheidung Üben die Steuenbefneiung den Könperschaft
für' Jahre, die dem im Freistel lungsbescheid bezeichneten Veranlagungszeitnaum folgen, nicht vor-
gegn i ffen.

Die Hinweise sollen Sie üben die Rechtsauffassung des Finanzamts untennichten. Sie sind nicht Be-
standteiI des Fneistellungsbescheides und auch kein sonst.igen Verwaltungsakt i. S. d. S 118 A0, so
dass gegen sie ein Rechtsbehelf nicht gegeben ist. Uben die Abziehbankeit den Zuwendungen
entschejdet das für'den Zuwendenden zuständige Finanzamt im Rahmen des Venanlagungsverfahrens (vgl
UnteiI des Bundesfinanzhofes vom 1l" Septemben 1956, BStBi 1956 III S.309).

Die Vonschrjften der Sammlungsgesetze den Länder bleiben von den Anenkennung als steuenbegünstigte
Könoenschaf t unbenühnt .

Bitte beachten Sie, dass die Inanspruchnahme der Steuerbefneiungen auch von der tatsächl ichen
Geschäftsführung abhängt, die den Nachpr'üfung durch das Finanzamt - SSf. im Rahmen einer Außen-
prüfung - untenliegt. Die tatsächliche GeschäftsfÜhnung muss auf dje ausschließliche und unmjttel-
bar.e Enfül Iung den steuerbegünstigten Zwecke genichtet sein uncl die Bestimmungen den Satzung
beacht en .

Auch für'dje Zukunft muss dies dunch ondnungsmäßige Aufzeichnungen (Aufstellung der Einnahmen und
Ausgaben, Tätigkeitsbenicht, Vermögensübensicht mit Nachweisen üben die Bildung und Entwicklung
den RückIagen) nachgewiesen werden (S 63 A0).

I

Recht sbehe I f sbe I ehr ung
Gegen diesen Freistel lungsbescheid ist der Ein-
spruch gegeben.
Ein Ejnspnuch ist jedoch ausgeschlossen, soweit
diesen Bescheid einen Verwaltungsakt ändert oder
ersetzt, gegen den ein zulässigen Einspnuch oden
(nach einem zulässigen Einspnuch) eine zu1ässige
Klage, Revision oden Nichtzulassungsbeschwende
anhängig ist. In diesem Fal I wird den neue Ven-
wa1 tungsakt Gegenstand des Rechtsbehel fsverfah-
nens. Dies gilt auch, soweit sich ein angefoch-
tenen Vonauszahlungsbescheid dunch die Jahnes-
steuenfestsetzung en I edi gt .

Der Einspruch ist bei dem vonbezeichneten Fi-
nanzamt schniftl ich einzuneichen oden zur Nie-

denschlift zu erklären.
Die Frist für" die Einlegung eines Einspnuchs be-
tr"ägt einen Monat. Sie beginnt mit Ablauf des
Tages, an dem Ihnen dieser Bescheid bekannt ge-
geben wonden ist. Bei Zusendung durch einfachen
Bnief oder Zustel lung mittels Einschreiben durch
Übengabe gi lt clie Bekanntgabe mit dem dn itten
Tag nach Aufgabe zur Post als bewinkt, es sei
denn, dass den Bescheid zu einem spätenen zeit-
punkt zugegangen i st .

Bei Zustel 1ung mit Zustel Iungsunkunde oder dunch
Einschneiben mit Rückschein oder gegen Empfangs-
bekenntnis ist Tag der Bekanntgabe der Tag den
Zustel Iung.
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